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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RICHTLINIE 2003/97/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 10. November 2003

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Typgenehmigung von
Einrichtungen für indirekte Sicht und von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen
sowie zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 71/127/EWG

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 71/127/EWG des Rates vom 1. März
1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Rückspiegel von Kraftfahrzeugen (4)
wurde als eine der Einzelrichtlinien im Rahmen des
EG-Typgenehmigungsverfahrens erlassen, das mit der
Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

(1) ABl. C 126 E vom 28.5.2002, S. 225.
(2) ABl. C 149 vom 21.6.2002, S. 5.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. April 2002

(ABl. C 127 E vom 29.5.2003, S. 25), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 8. April 2003 (ABl. C 214 E vom 9.9.2003, S. 7),
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 1. Juli 2003 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
20. Oktober 2003.

(4) ABl. L 68 vom 22.3.1971, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Beitrittsakte von 1994.

staaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhänger (5) eingeführt wurde. Deshalb
gelten die Bestimmungen der Richtlinie 70/156/EWG,
die Systeme, Bauteile und selbstständige technische
Einheiten von Fahrzeugen betreffen, auch im Rahmen
der Richtlinie 71/127/EWG.

(2) Die bestehenden Vorschriften für das Sichtfeld neben,
vor und hinter dem Fahrzeug haben sich insbesondere
bei Fahrzeugen der Klassen N2, N3, M2 und M3 als
unzureichend erwiesen. Es ist deshalb notwendig, ein
größeres Sichtfeld vorzuschreiben.

(3) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und beim heutigen
Stand der Technik ist es nunmehr möglich, einige
Anforderungen der Richtlinie 71/127/EWG im Interesse
einer höheren Verkehrssicherheit zu verschärfen und
neben Spiegeln alternative technische Lösungen zuzulas-
sen.

(4) In Anbetracht von Art und Zahl der an den geltenden
Bestimmungen vorzunehmenden Änderungen erscheint
es angebracht, die Richtlinie 71/127/EWG des Rates
aufzuheben und durch diese Richtlinie zu ersetzen. Da
die Typgenehmigung und die Kontrolle der Übereinstim-
mung der Produktion in der Richtlinie 70/156/EWG
geregelt sind, müssen die entsprechenden Bestimmungen
in dieser Richtlinie nicht wiederholt werden.

(5) ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (ABl. L 122 vom 16.5.2003,
S. 36).
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(5) Die Anhänge der Richtlinie 70/156/EWG sollten ent-
sprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck dieser Richtlinie ist es, die Vorschriften über die EG-
Typgenehmigung von Einrichtungen für indirekte Sicht und
von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen
anzugleichen.

Diese Vorschriften sind in den Anhängen dieser Richtlinie
enthalten.

Als „Fahrzeug“ im Sinne dieser Richtlinie gilt jedes Kraftfahr-
zeug, das einer der Definitionen in Anhang II Teil A der
Richtlinie 70/156/EWG entspricht.

Artikel 2

(1) Ab dem 26. Januar 2005 dürfen die Mitgliedstaaten
aus Gründen, die sich auf Einrichtungen für indirekte Sicht
beziehen,

— weder die EG-Typgenehmigung oder die Betriebserlaubnis
mit nationaler Geltung für ein Fahrzeug oder eine Einrich-
tung für indirekte Sicht ablehnen,

— noch den Verkauf, die Zulassung oder die Inbetriebnahme
von Fahrzeugen oder Einrichtungen für indirekte Sicht
verbieten,

wenn diese Fahrzeuge oder Einrichtungen für indirekte Sicht
die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen.

(2) Ab dem 26. Januar 2006 lehnen die Mitgliedstaaten
die Erteilung einer EG-Typgenehmigung für einen neuen
Fahrzeugtyp aus Gründen ab, die sich auf die Einrichtungen
für indirekte Sicht beziehen, oder für neue Typen von Einrich-
tungen für indirekte Sicht, wenn die Anforderungen dieser
Richtlinie nicht erfüllt sind.

Hinsichtlich der Anforderungen an Frontspiegel der Gruppe VI
als Bauteil und deren Anbau an Fahrzeugen wird dieser Termin
jedoch um zwölf Monate verschoben.

(3) Ab dem 26. Januar 2006 lehnen die Mitgliedstaaten die
Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für einen neuen
Fahrzeugtyp aus Gründen ab, die sich auf die Einrichtung für
indirekte Sicht beziehen, wenn die Anforderungen dieser
Richtlinie nicht erfüllt sind.

Hinsichtlich der Anforderungen an Frontspiegel der Gruppe VI
als Bauteil und deren Anbau an Fahrzeugen wird dieser Termin
jedoch um zwölf Monate verschoben.

(4) Ab dem 26. Januar 2010 — im Fall von Fahrzeugen der
Klasse M1 und N1 — bzw. ab dem 26. Januar 2007 — im Falle
aller Fahrzeuge anderer Klassen —

— betrachten die Mitgliedstaaten aus Gründen, die sich auf
die Einrichtung für indirekte Sicht beziehen, die gemäß
den Bestimmungen der Richtlinie 70/156/EWG aus-
gestellten Übereinstimmungsbescheinigungen zu Neu-
fahrzeugen als nicht mehr gültig für die Zwecke des
Artikels 7 Absatz 1 der genannten Richtlinie,

— untersagen die Mitgliedstaaten aus Gründen, die sich auf
die Einrichtung für indirekte Sicht beziehen, den Verkauf,
die Zulassung oder die Inbetriebnahme von Fahrzeugen,

wenn die Fahrzeuge die Anforderungen dieser Richtlinie nicht
erfüllen.

(5) Ab dem 26. Januar 2010 — im Fall von Fahrzeugen der
Klasse M1 und N1 — bzw. ab dem 26. Januar 2007 — im Fall
aller Fahrzeuge anderer Klassen — gelten die Anforderungen
dieser Richtlinie, die die Einrichtungen für indirekte Sicht als
Bauteile betreffen, für die Zwecke des Artikels 7 Absatz 2 der
Richtlinie 70/156/EWG.

(6) Ungeachtet der Absätze 2 und 5 erteilen die Mitglied-
staaten weiterhin die EG-Typgenehmigung für als Ersatzteile
bestimmte Bauteile oder selbstständige technische Einheiten,
die für Fahrzeugtypen bestimmt sind, die vor dem 26. Januar
2007 gemäß der Richtlinie 71/127/EWG typgenehmigt wur-
den, gestatten den Verkauf und die Inbetriebnahme solcher
Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten und neh-
men gegebenenfalls nachfolgende Erweiterungen der Geneh-
migungen vor.

(7) Ungeachtet des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten
weiterhin die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für
neue Typen von Gelenkfahrzeugen der Klassen M2 und M3,
Kategorie I, gemäß der Definition in Anhang I Nummer 2.1.1.1
der Richtlinie 2001/85/EG (1) erteilen, die aus mindestens drei
gelenkig verbundenen starren Teilfahrzeugen bestehen und die
Vorschriften der vorliegenden Richtlinie nicht erfüllen, sofern
die Anforderungen für das Sichtfeld des Fahrers gemäß An-
hang III Nummer 5 der vorliegenden Richtlinie eingehalten
werden.

(8) Die Bestimmungen dieser Richtlinie tragen auch dazu
bei, ein hohes Schutzniveau im Kontext der internationalen
Harmonisierung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich
sicherzustellen. Baldmöglichst nach Annahme dieser Richtlinie
unterbreitet die Kommission daher der UN-Wirtschaftskom-
mission für Europa einen Vorschlag im Hinblick auf die
Angleichung der Bestimmungen der UN/ECE-Regelung 46 an
die Bestimmungen dieser Richtlinie.

(1) Richtlinie 2001/85/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. November 2001 über besondere Vorschriften für
Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen
außer dem Fahrersitz (ABl. L 42 vom 13.2.2002, S. 1).
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Artikel 3

Bis zum 26. Januar 2010 führt die Kommission eine eingehen-
de Studie durch, um festzustellen, ob sich die mit dieser
Richtlinie eingeführten Änderungen der Vorschriften günstig
auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken, insbesondere
auf die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und anderen
schwächeren Verkehrsteilnehmern. Aufgrund der Ergebnisse
dieser Studie unterbreitet die Kommission gegebenenfalls
Vorschläge für weitere Rechtsvorschriften zur weiteren Verbes-
serung der indirekten Sicht.

Artikel 4

Die Richtlinie 70/156/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Anhang I erhält Nummer 9.9 folgende Fassung:

„9.9. Einrichtungen für indirekte Sicht

9.9.1. Spiegel (für jeden einzelnen Spiegel gesondert
anzugeben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.1. Fabrikmarke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.2. EG-Typgenehmigungszeichen: . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.3. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.4. Zeichnung(en) zur Darstellung des Spiegels
und der Anordnung des Spiegels im Verhältnis
zum Fahrzeugaufbau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.5. Genaue Angaben über die Befestigungsart,
einschließlich des Teils des Fahrzeugaufbaus,
an dem der Spiegel angebracht ist: . . . . . . . . . .

9.9.1.6. Zusatzausstattung, die das Sichtfeld nach hin-
ten beeinträchtigen kann: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.7. Kurze Beschreibung der elektronischen Bau-
teile (sofern vorhanden) der Verstell-einrich-
tung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2. Sonstige Einrichtungen für indirekte Sicht (mit
Ausnahme von Spiegeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1. Typ und Merkmale (z. B. vollständige Be-
schreibung der Einrichtung): . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1.1. Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfas-
sungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdich-
teumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeige-
leistung (schwarzweiß, farbig), Bildwie-
derholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Mo-
nitors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1.2. Hinreichend detaillierte Zeichnungen zur Dar-
stellung der gesamten Einrichtung, einschließ-
lich Anbauvorschriften; auf den Zeichnungen
ist anzugeben, an welcher Stelle das EG-
Bauteil-Typgenehmigungszeichen angebracht
wird: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

2. In Anhang III erhält Nummer 9.9 folgende Fassung:

„9.9. Einrichtungen für indirekte Sicht

9.9.1. Spiegel (für jeden einzelnen Spiegel gesondert
anzugeben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.1. Fabrikmarke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.2. EG-Typgenehmigungszeichen: . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.3. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.4. Zeichnung(en) zur Darstellung des Spiegels
und der Anordnung des Spiegels in Bezug auf
den Fahrzeugaufbau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.5. Genaue Angaben über die Befestigungsart,
einschließlich des Teils des Fahrzeugaufbaus,
an dem der Spiegel angebracht ist: . . . . . . . . . .

9.9.1.6. Zusatzausstattung, die das Sichtfeld nach hin-
ten beeinträchtigen kann: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.1.7. Kurze Beschreibung der elektronischen Bau-
teile (sofern vorhanden) der Verstelleinrich-
tung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2. Sonstige Einrichtungen für indirekte Sicht (mit
Ausnahme von Spiegeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1. Typ und Merkmale (z. B. vollständige Be-
schreibung der Einrichtung): . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1.1. Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfas-
sungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdich-
teumfang, Störlichtunterdrückung, Anzeige-
leistung (schwarzweiß, farbig), Bildwie-
derholfrequenz, Leuchtdichteumfang des Mo-
nitors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9.2.1.2. Hinreichend detaillierte Zeichnungen zur Dar-
stellung der gesamten Einrichtung, einschließ-
lich Anbauvorschriften; auf den Zeichnungen
ist anzugeben, an welcher Stelle das EG-
Bauteil-Typgenehmigungszeichen angebracht
wird: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
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3. Anhang IV wird wie folgt geändert:

— Teil I Nummer 8 der Tabelle erhält folgende Fassung:

„Genehmigungsgegenstand Richtlinie Nr. Fundstelle anzuwenden auf Fahrzeugklasse
im Amtsblatt

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

.............................................

8. 2003/97/EG L 25 vomEinrichtungen für indirekte X X X X X X“
Sicht 29.1.2004

— In Teil I Nummer 8 wird der Ausdruck „Rückspiegel“
durch „Einrichtungen für indirekte Sicht“ ersetzt.

— In Teil II Nummer 8 wird der Ausdruck „Rückspie-
gel“ durch „Einrichtungen für indirekte Sicht“ ersetzt.

4. In Anhang XI Anlagen 1 und 2 wird jeweils in Nummer 8
der Ausdruck „Rückspiegel“ durch „Einrichtungen für
indirekte Sicht“ ersetzt.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen bis zum 26. Januar 2005
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 6

Die Richtlinie 71/127/EWG wird zum 26. Januar 2010
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach der
Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen.

Artikel 7

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 10. November 2003.

Im Namen Im Namen des Rates
des Europäischen Parlaments

Der Präsident
Der Präsident

A. MARZANO
P. COX
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VERZEICHNIS DER ANHÄNGE

Anhang I Begriffsbestimmungen und Verwaltungsverfahren für die EG-Typgenehmigung

Anlage 1 Beschreibungsbogen zur EG-Typgenehmigung für eine Einrichtung für indirekte
Sicht

Anlage 2 Muster des EG-Bauteil-Typgenehmigungsbogens für eine Einrichtung für indirekte
Sicht

Anlage 3 Beschreibungsbogen zur EG-Fahrzeug-Typgenehmigung

Anlage 4 Muster des EG-Typgenehmigungsbogens für einen Fahrzeugtyp hinsichtlich des
Anbaus von Einrichtungen für indirekte Sicht

Anlage 5 EG-Typgenehmigungszeichen

Anlage 6 Verfahren zur Bestimmung des H-Punktes und zur Prüfung der Lage des R- und
des H-Punktes zueinander

Anhang II Bauvorschriften und Prüfungen zur Erteilung der EG-Typgenehmigung für Einrichtungen für
indirekte Sicht

Anlage 1 Verfahren zur Bestimmung des Krümmungsradius „r“ der spiegelnden Fläche eines
Spiegels

Anlage 2 Prüfmethode zur Feststellung der Reflexionsfähigkeit

Anhang III Vorschriften für den Anbau von Spiegeln und anderen Einrichtungen für indirekte Sicht an Fahrzeuge

Anlage Berechnung der Erfassungsreichweite

Anhang IV Entsprechungstabelle (gemäß Artikel 6)
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ANHANG I

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND VERWALTUNGSVERFAHREN FÜR DIE EG-TYPGENEHMIGUNG

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1. „Einrichtungen für indirekte Sicht“: Einrichtungen zur Beobachtung des nicht direkt einsehbaren
Straßenraums in der Umgebung des Fahrzeugs. Hierbei kann es sich um herkömmliche Spiegel, um
Kamera-Monitor-Systeme oder Einrichtungen anderer Art handeln, die dem Fahrer Informationen über
das indirekte Sichtfeld vermitteln.

1.1.1. „Spiegel“: unter Ausschluss von Einrichtungen wie Periskopen eine Einrichtung, deren Zweck darin
besteht, in dem in Anhang III Nummer 5 festgelegten Sichtfeld eine klare Sicht vom Fahrzeug aus nach
hinten, nach vorn oder nach den Seiten zu ermöglichen.

1.1.1.1. „Innenspiegel“: eine Einrichtung nach Nummer 1.1, die zur Anbringung im Fahrzeuginsassenraum
bestimmt ist.

1.1.1.2. „Außenspiegel“: eine Einrichtung nach Nummer 1.1, die zur Anbringung außen am Fahrzeug bestimmt
ist.

1.1.1.3. „Überwachungsspiegel“: ein anderer als die in Nummer 1.1.1 definierten Spiegel, der innen im Fahrzeug
oder außen angebracht werden kann, um andere als die in Anhang III Nummer 5 festgelegten Sichtfelder
zu vermitteln.

1.1.1.4. „r“: Mittelwert der Krümmungsradien, die gemäß Anhang II Anlage 1 Nummer 2 auf der spiegelnden
Fläche zu messen sind.

1.1.1.5. „Hauptkrümmungsradien in einem Punkt der spiegelnden Fläche (ri)“: die mit Hilfe des in Anhang II
Anlage 1 beschriebenen Gerätes ermittelten Werte, gemessen auf dem Bogen der spiegelnden Fläche, der
durch den Mittelpunkt dieser Fläche parallel zur Strecke b gemäß Definition in Anhang II Nummer 2.2.1
hindurchgeht, sowie auf dem zu dieser Strecke rechtwinkligen Bogen.

1.1.1.6. „Krümmungsradius in einem Punkt der spiegelnden Fläche (rp)“: das arithmetische Mittel der Hauptkrüm-
mungsradien ri und r'i, d. h.:

1.1.1.7. „Sphärische Fläche“: eine Fläche, deren Krümmungsradius in allen Richtungen gleich und unveränderlich
ist.

1.1.1.8. „Asphärische Fläche“: eine Fläche, deren Krümmungsradius nur in einer Richtung unveränderlich ist.

1.1.1.9. „Asphärischer Spiegel“: ein Spiegel, der aus einem sphärischen und einem asphärischen Teil besteht und
bei dem der Übergang der spiegelnden Fläche vom sphärischen zum asphärischen Teil gekennzeichnet
sein muss. Die Krümmung der Hauptachse des Spiegels wird in dem vom Hauptradius der sphärischen
Grundkalotte bestimmten x/y Koordinatensystem wie folgt bestimmt:

R : Nennradius des sphärischen Teils

k : Konstante der Krümmungsänderung

a : Konstante für die Größe der sphärischen Grundkalotte

1.1.1.10. „Mittelpunkt der spiegelnden Fläche“: der Flächenschwerpunkt des sichtbaren Bereichs der spiegelnden
Fläche.
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1.1.1.11. „Abrundungsradius der Bestandteile des Rückspiegels“: der Radius „c“ eines Kreisbogens, der der
Abrundung des betreffenden Teils am ähnlichsten ist.

1.1.1.12. „Augenpunkte des Fahrers“: zwei Punkte, die 65 mm voneinander entfernt sind und in 635 mm Höhe
senkrecht über dem in Anlage 6 definierten R-Punkt des Fahrersitzes liegen. Die Verbindungsgerade der
Augenpunkte liegt rechtwinklig zur senkrechten Längsmittelebene des Fahrzeugs. Die Mitte dieser
Verbindungsgeraden liegt in der senkrechten Längsebene, die durch den vom Hersteller angegebenen
Mittelpunkt des Fahrersitzplatzes geht.

1.1.1.13. „Ambinokulare Sicht“: das gesamte sich aus der Überlagerung der monokularen Sichtfelder des rechten
und des linken Auges ergebende Sichtfeld (siehe nachstehende Abbildung 1).

1.1.1.14. „Spiegelgruppe“: die Gesamtheit aller Einrichtungen, die eine oder mehrere gleiche Eigenschaften oder
Funktionen haben. Sie werden wie folgt eingeteilt:

— Gruppe I: Innenrückspiegel, die das in Anhang III Nummer 5.1 festgelegte Sichtfeld vermitteln;

— Gruppe II und III: Hauptaußenrückspiegel, die die in Anhang III Nummern 5.2 und 5.3 festgelegten
Sichtfelder vermitteln;

— Gruppe IV: Weitwinkel-Außenspiegel, die das in Anhang III Nummer 5.4 festgelegte Sichtfeld
vermitteln;

— Gruppe V: Nahbereichs- oder Anfahr-Außenspiegel, die das in Anhang III Nummer 5.5 festgelegte
Sichtfeld vermitteln.

— Gruppe VI: Frontspiegel, die das in Anhang III Nummer 5.6 festgelegte Sichtfeld vermitteln.

1.1.2. „Kamera-Monitor-Einrichtung für indirekte Sicht“: eine Einrichtung nach Nummer 1.1 bei der das
Sichtfeld durch eine Kombination aus Kamera und Monitor nach Nummer 1.1.2.1 und 1.1.2.2 vermittelt
wird.

1.1.2.1. „Kamera“: eine Einrichtung, bei der ein Objektiv ein Bild der Außenwelt auf die lichtempfindliche Schicht
eines elektronischen Bildwandlers projiziert, der es in ein Videosignal wandelt.

1.1.2.2. „Monitor“: eine Einrichtung, die ein Videosignal in ein Bild im sichtbaren Spektralbereich wandelt.

1.1.2.3. „Erkennung“: die Fähigkeit, ein Objekt auf eine bestimmte Entfernung von seinem Hintergrund bzw.
seiner Umgebung zu unterscheiden.

1.1.2.4. „Leuchtdichtekontrast“: der Helligkeitsunterschied zwischen einem Objekt und seinem unmittelbaren
Hintergrund bzw. seiner unmittelbaren Umgebung, durch den das Objekt von seinem Hintergrund bzw.
seiner Umgebung unterschieden werden kann.
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1.1.2.5. „Auflösung“: das kleinste Detail, das ein Wahrnehmungssystem erfassen, d. h. als abgesetzt von einem
größeren Ganzen erkennen kann. Die Auflösung des menschlichen Auges wird als Sehschärfe bezeichnet.

1.1.2.6. „Kritisches Objekt“: ein kreisrundes Objekt mit einem Durchmesser D0 = 0,8 m (1).

1.1.2.7. „Kritische Wahrnehmungsleistung“: die Wahrnehmungsleistung, zu der das menschliche Auge unter
verschiedenen Bedingungen in der Regel fähig ist. Im Straßenverkehr gilt ein Objekt mit einer Ausdehnung
von 8 Bogensekunden des Sehwinkels als gerade noch wahrnehmbar.

1.1.2.8. „Sichtfeld“: der Teil des dreidimensionalen Raumes, in dem ein kritisches Objekt von der Einrichtung für
indirekte Sicht erfasst und wiedergegeben werden kann. Das Sichtfeld wird bestimmt durch die
Größe und Gestalt der von einer Einrichtung einsehbaren Fläche am Boden und kann durch die
Erfassungsreichweite des Systems begrenzt sein.

1.1.2.9. „Erfassungsreichweite“: die am Boden gemessene Entfernung zwischen dem Sichtbezugspunkt und dem
fernsten Punkt, an dem ein kritisches Objekt gerade noch erkennbar ist (d. h. an dem seine Ausdehnung
der kritischen Wahrnehmungsleistung entspricht).

1.1.2.10. „Kritisches Sichtfeld“: der Bereich, in dem ein kritisches Objekt von einer Einrichtung für indirekte Sicht
erfasst werden muss. Es wird bestimmt durch einen Winkel und eine oder mehrere Erfassungsreichweiten.

1.1.2.11. „Sichtbezugspunkt“: der Punkt, auf den das vorgeschriebene Sichtfeld bezogen ist. Das ist der Punkt am
Boden, in dem sich die Projektion einer senkrechten Ebene durch die Augenpunkte des Fahrers mit einer
parallel zur Längsmittelebene des Fahrzeugs und 20 cm außerhalb des Fahrzeugs verlaufenden Ebene
schneidet.

1.1.2.12. „Sichtbarer Spektralbereich“: vom menschlichen Auge wahrnehmbarer Bereich des Spektrums, der
zwischen 380 und 780 nm Wellenlänge liegt.

1.1.3. „Sonstige Einrichtungen für indirekte Sicht“: Einrichtungen nach Nummer 1.1, bei denen das Sichtfeld
weder durch einen Spiegel noch durch eine Kombination aus Kamera und Motor vermittelt wird.

1.1.4. „Typ einer Einrichtung für indirekte Sicht“: Einrichtungen für indirekte Sicht, die sich in folgenden
wesentlichen Merkmalen nicht unterscheiden:

— Auslegung der Einrichtung, gegebenenfalls einschließlich der Befestigung am Aufbau;

— bei Spiegeln: Spiegelgruppe, Form, Abmessungen und Krümmungsradius der spiegelnden Fläche;

— bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite und Erfassungswinkel.

1.2. „Fahrzeugklassen M1, M2, M3, N1, N2, N3“: die in Anhang II Teil A der Richt linie 70/156/EWG definierten
Fahrzeugklassen.

1.2.1. „Fahrzeugtyp hinsichtlich der indirekten Sicht“: Kraftfahrzeuge, die sich in folgenden wesentlichen
Merkmalen nicht unterscheiden:

1.2.1.1. Typ der Einrichtung für indirekte Sicht;

1.2.1.2. Teile des Aufbaus, die das Sichtfeld einschränken;

1.2.1.3. Koordinaten des R-Punktes;

1.2.1.4. vorgeschriebene Anordnung und Typgenehmigungszeichen der vorgeschriebenen und (sofern vorhanden)
der zulässigen Einrichtungen für indirekte Sicht.

(1) Ein System für indirekte Sicht dient zur Erkennung anderer Verkehrsteilnehmer, die für die Fahrt des Fahrzeugs relevant sind.
Die Relevanz eines Verkehrsteilnehmers wird bestimmt von seiner Position und seiner (potenziellen) Geschwindigkeit.
Annähernd proportional der Geschwindigkeit von Fußgängern, Radfahrern und Mopedfahrern nimmt ihre Größe zu. Unter dem
Aspekt der Erkennbarkeit ist ein Mopedfahrer (D = 0,8) in 40 m Entfernung einem Fußgänger (D = 0,5) in 25 m Entfernung
äquivalent. Der Mopedfahrer wird zum kritischen Objekt bestimmt, weil seine Geschwindigkeit am höchsten ist. Zur Beurteilung
der Erkennungsleistung ist folglich ein Objekt mit einem Durchmesser von 0,8 m zu verwenden.



29.1.2004 DE L 25/9Amtsblatt der Europäischen Union

2. ANTRAG AUF ERTEILUNG DER EG-BAUTEIL-TYPGENEHMIGUNG FÜR EINE EINRICHTUNG FÜR
INDIREKTE SICHT

2.1. Der Antrag auf Erteilung der EG-Bauteil-Typgenehmigung für einen Typ einer Einrichtung für indirekte
Sicht ist vom Hersteller zu stellen.

2.2. Anlage 1 enthält das Muster des Beschreibungsbogens.

2.3. Für jeden Typ einer Einrichtung für indirekte Sicht ist dem Antrag Folgendes beizufügen:

2.3.1. Im Fall von Spiegeln vier Prüfmuster: drei Spiegel für die Prüfungen und ein Spiegel, der von der Prüfstelle
für später eventuell notwendige Prüfungen einbehalten wird. Die Prüfstelle kann weitere Exemplare
anfordern.

2.3.2. Im Fall von sonstigen Einrichtungen für indirekte Sicht ein Prüfmuster aller Teile.

3. KENNZEICHNUNG

Die zur EG-Bauteil-Typgenehmigung eingereichten Exemplare eines Spiegeltyps oder eines Typs einer
sonstigen Einrichtung für indirekte Sicht sind deutlich lesbar und dauerhaft mit der Fabrik- oder
Handelsmarke des Antragstellers zu kennzeichnen, und es ist eine ausreichend große Fläche zur
Anbringung des EG-Bauteil-Typgenehmigungszeichens vorzusehen. Diese Fläche muss auf den in
Nummer 1.2.1.2 der Anlage 1 zu diesem Anhang genannten Zeichnungen angegeben sein.

4. ANTRAG AUF ERTEILUNG DER EG-TYPGENEHMIGUNG FÜR EIN FAHRZEUG FÜR DEN ANBAU DER
EINRICHTUNGEN FÜR INDIREKTE SICHT

4.1. Der Antrag auf Erteilung der EG-Typgenehmigung für ein Fahrzeug für die Einrichtungen für indirekte
Sicht ist vom Hersteller zu stellen.

4.2. Anlage 3 enthält das Muster des Beschreibungsbogens.

4.3. Für jeden Fahrzeugtyp ist dem Antrag Folgendes beizufügen:

4.3.1. Ein für den Typ repräsentatives Fahrzeug, das erforderlichenfalls in Abstimmung mit der technischen
Prüfstelle bestimmt wird.

5. EG-BAUTEIL-TYPGENEHMIGUNG

5.1. Wenn die einschlägigen Anforderungen erfüllt sind, wird für einen Spiegel oder eine sonstige Einrichtung
für indirekte Sicht die EG-Bauteil-Typgenehmigung erteilt und eine Typgenehmigungsnummer gemäß
Anhang VII der Richtlinie 70/156/EWG vergeben.

5.2. Dieselbe Nummer darf nicht für einen anderen Typ einer Einrichtung für indirekte Sicht vergeben werden.

5.3. Anlage 2 enthält das Muster des EG-Typgenehmigungsbogens.

6. TYPGENEHMIGUNGSZEICHEN

Jede Einrichtung für indirekte Sicht, die einem nach dieser Richtlinie genehmigten Typ entspricht, muss
ein EG-Bauteil-Typgenehmigungszeichen gemäß Anlage 5 tragen.
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7. EG-FAHRZEUG-TYPGENEHMIGUNG

7.1. Wenn die einschlägigen Anforderungen erfüllt sind, wird für Fahrzeugtypen die EG-Fahrzeug-Typgeneh-
migung erteilt.

7.2. Anlage 4 enthält das Muster des EG-Typgenehmigungsbogens.

7.3. Für jeden Fahrzeugtyp wird eine Typgenehmigungsnummer gemäß Anhang VII der Richtlinie 70/156/
EWG vergeben. Ein Mitgliedstaat darf die gleiche Nummer nicht für einen anderen Fahrzeugtyp vergeben.

8. ÄNDERUNG DES TYPS UND ÄNDERUNGEN DER TYPGENEHMIGUNGEN

8.1. Im Fall von Änderungen des Fahrzeugtyps oder des Typs einer Einrichtung für indirekte Sicht, die gemäß
dieser Richtlinie genehmigt wurden, gilt Artikel 5 der Richtlinie 70/156/EWG.

9. ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION (FAHRZEUGE UND BAUTEILE)

9.1. Es sind Maßnahmen zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 70/156/EWG zu treffen.
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Anlage 1

Beschreibungsbogen Nr. ... zur EG-Typgenehmigung für eine Einrichtung für indirekte Sicht

Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

Die nachstehenden Angaben sind, soweit einschlägig, zusammen mit dem Verzeichnis der beiliegenden Unterlagen
in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Zeichnungen sind in angemessenem Maßstab und mit hinreichenden
Einzelheiten im Format A4 oder auf das Format A4 gefaltet einzureichen. Liegen Fotografien bei, so müssen diese
hinreichende Einzelheiten erkennen lassen.

0. ALLGEMEINES

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2. Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4. Fahrzeugklasse, für die die Einrichtung bestimmt ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.7. Lage und Anbringungsart des EG-Typgenehmigungszeichens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. EINRICHTUNG FÜR INDIREKTE SICHT

1.1. Spiegel (für jeden einzelnen Spiegel gesondert anzugeben)

1.1.3. Variante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.4. Zeichnung(en) zur Darstellung des Spiegels: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.5. Genaue Angaben über die Befestigungsart: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Sonstige Einrichtungen für indirekte Sicht (mit Ausnahme von Spiegeln)

1.2.1. Typ und Merkmale (z. B. vollständige Beschreibung der Einrichtung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.1.1. Bei Kamera-Monitor-Einrichtungen: Erfassungsreichweite (mm), Kontrast, Leuchtdichteumfang, Störlicht-
unterdrückung, Anzeigeleistung (schwarzweiß, farbig), Bildwiederholfrequenz, Leuchtdichteumfang des
Monitors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.1.2. Hinreichend detaillierte Zeichnungen zur Darstellung der gesamten Einrichtung, einschließlich Anbau-
vorschriften; auf den Zeichnungen ist anzugeben, an welcher Stelle das EG-Bauteil-Typgenehmigungszei-
chen angebracht wird: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anlage 2

Muster des EG-Bauteil-Typgenehmigungsbogens für eine Einrichtung für indirekte Sicht

Benachrichtigung über die Erteilung, die Ablehnung, den Entzug oder die
Erweiterung der EG-Bauteil-Typgenehmigung für eine Einrichtung für indirekte Name der Behörde
Sicht

Nummer der EG-Bauteil-Typgenehmigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Fabrik- oder Handelsmarke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Art der Einrichtung: Spiegel, Kamera/Monitor, sonstige Einrichtung (1):

— Im Fall von Spiegeln: Gruppe (I, II, III, IV, V, VI) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Im Fall von Kameras/Monitoren oder sonstigen Einrichtungen für indirekte Sicht: (S) (1)

3. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kennzeichnung mit dem Symbol gemäß Anhang II Teil A Nummer 4.1.1: ja/nein (1)

6. Die Einrichtung wurde zur Typgenehmigung vorgeführt am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Prüfstelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Datum und Nummer des Prüfprotokolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Datum der Erteilung/der Verweigerung/des Entzugs/der Erweiterung der EG-Bauteil-Typgenehmigung (1) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. In den Anlagen zu diesem Typgenehmigungsbogen sind folgende Unterlagen enthalten, die die oben angegebene
Typgenehmigungsnummer tragen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Beschreibungen, Zeichnungen, Schaubilder und Pläne)

Diese Unterlagen sind den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten auf Verlangen zu übermitteln.

Etwaige Bemerkungen, insbesondere Verwendungsbeschränkungen und/oder Montagevorschriften: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift)

(1) Nichtzutreffendes streichen.
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Anlage 3

Beschreibungsbogen Nr. ... zur EG-Fahrzeug-Typgenehmigung

Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

Die nachstehenden Angaben sind, soweit einschlägig, zusammen mit dem Verzeichnis der beiliegenden Unterlagen
in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Zeichnungen sind in angemessenem Maßstab und mit hinreichenden
Einzelheiten im Format A4 oder auf das Format A4 gefaltet einzureichen. Liegen Fotografien bei, so müssen diese
hinreichende Einzelheiten erkennen lassen.

0. ALLGEMEINES

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2. Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2.1. Handelsname (sofern vorhanden): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4. Fahrzeugklasse (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.8. Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS

1.1. Fotos und/oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7. Führerhaus (Frontlenker oder Haubenfahrzeug) (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8. Linkslenker/Rechtslenker (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8.1. Das Fahrzeug ist für Rechtsverkehr/Linksverkehr ausgerüstet (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Maßbereiche der Fahrzeugabmessungen (Maße über alles): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.1. Für Fahrgestell ohne Aufbau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.1.2. Breite (k): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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